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KRANKENVERSICHERUNG

Natiirliche Heil-
verfahren (Bild:
Akupunkturbehand-
lung) wirken, wie
Alfred Vogel es aus-
driickt, in der Regel
vielleicht langsamer,
aber tiefer und an-
haltender, weil sie an
die Ursachen gehen
und nicht nur an die
Symptome.
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Der Gesetzgeber will den
natiirlichen Therapieformen
an den Kragen

Menschen, denen die natiirliche Lebens- und Heilweise aus
eigener Erfahrung vertraut ist, wissen — ebenfalls aus eigener
Erfahrung -, dass sie noch immer um den ihr gebiihrenden
Platz im heutigen Gesundheitswesen kampfen muB. Das hat
Naturheilkundepionier Alfred Vogel, vor allem wahrend der
ersten Jahrzehnte seiner Aufbauarbeit, immer wieder erfah-
ren. Oft stand er damals mit seinen Ansichten im steifen Ge-
genwind der offentlichen Meinung, die heute wieder ver-
mehrt die Verdienste der sanften Medizin anerkennt. Und
trotzdem droht ihr zurzeit akute Gefahr. Warum? - Lesen Sie
selbst!

Unsere Leserinnen und
Leser erinnern sich: «<Kranken-
kassen auf dem Weg zur Na-
turheilmedizin?»  betitelten
wir unseren Beitrag zur
Situation der Naturheilkunde
hinsichtlich Abgeltung durch
die Krankenversicherungen in
der Marz-Nummer dieses Jah-
res. Wir nannten Beispiele von
Kassen, die sich der Naturme-
dizin ganz besonders ver-
schrieben haben (Eidg. Ge-
sundheitskasse) und von sol-
chen, die sich ihr immerhin
anzunihern beginnen. Ein
hoffnungsvoller Aufbruch in
Richtung eines wirklichen Miteinanders, einer medizinischen Zu-
kunft also, in der die natiirliche Medizin neben der Schulmedizin
ihren sicheren Platz finden wiirde - als wirksamer Beitrag gegen die
unertraglich gewordene Kostenexplosion im Gesundheitswesen, vor
allem aber zum Wohle der Menschen?

Wie gut ist «wissenschaftlich anerkannt»?

Soweit ist es leider noch lange nicht. In der Schweiz steht im
Moment der Entwurf fiir ein neues Krankenversicherungsgesetz
(KVG) zur Diskussion. Fir die Naturmedizin sieht dieser Entwurf,
man mufl es leider so formulieren, niederschmetternd aus. Mit dem
neuen Gesetz (noch ist es allerdings erst ein Entwurf) will man die




Riickerstattung der Krankheitskosten von der sogenannten «Wirk-
samkeit, Zweckmifigkeit und Wirtschaftlichkeit» abhangig machen.
Dabei soll die Wirksamkeit «<nach wissenschaftlichen Methoden nach-
gewiesen» werden mussen.

Wie nun aus der Diskussion tiber dieses Thema hervorging, be-
deutet dies nichts anderes, als daR man den Krankenkassen verbieten
will, die Kostenerstattung fiir komplementir-medizinische Medika-
mente und Therapien (also simtliche Naturheilmittel und Naturheil-
verfahren) in ihre Grundversicherung aufzunehmen. Die Naturheil-
kunde wiirde gegeniiber der Schulmedizin noch mehr als heute be-
nachteiligt und wire nur noch mit teuren Zusatzpramien versicherbar.
AuRerdem sind in dem Entwurf die Naturheilpraktiker (sogar kantonal
anerkannte Naturheildrzte) nicht als Leistungserbringer vorgesehen.
Das heifdt: Zukiinftig wiirde es nicht mehr moglich sein, Leistungen
von Naturheilpraktikern aus der Grundversicherung zu verguten -
auch wenn die Kasse dies aus Uberzeugung freiwillig tun mochte!

Gegen die Vernunft der Erfahrungsmedizin

Die Heilmittel, deren Wirksamkeit laut dem Entwurf «<nach wis-
senschaftlichen Methoden nachgewiesen» werden muf3, wiirden in
der Praxis zwangsldufig von den eingefleischten Schulmedizinern,
die mit der Naturmedizin nicht viel zu tun haben wollen, bestimmt.
Wir aber fragen: Warum will man Naturheilmittel verdriangen, fiir die
es zwar keine sogenannten «wissenschaftlichen Beweise der Wirk-
samkeit» gibt, die aber uber die Jahrhunderte in der Volksmedi-
zin segensreiche Anwendung gefunden haben und heute sogar von
einer zunehmenden Anzahl wacher Menschen mit Erfolg angewendet
werden?

So mufR man denn feststellen, dafd das vorgesehene neue Gesetz
auch die mit natiirlichen Therapieformen arbeitenden Arzte und
Arztinnen sowie den Naturheilverfahren wohlgesinnte Kliniken
und deren Patientenschaft stark benachteiligt. Die freie Wahl der
Therapie und Klinik wire in Zukunft nur noch wenigen vorbehal-
ten, die sich die dafiir notwendigen teuren Zusatzversicherungen
leisten konnen. Was man mit dem Gesetz angeblich anstrebt - nim-
lich die Kosteneinsparung im Gesundheitswesen - wiirde sich ins
segenteil kehren. Denn, grenzt man, wie angestrebt, die Komple-
mentirmedizin derart aus, so wird die Kostenexplosion doch nur
weitergetrieben.

Auch natiirlich orientierte Arzte sind dagegen

Gegen den Entwurf haben die Schweizerische Arztegesellschaft
fur Erfahrungsmedizin, der Schweizerische Verein Homoopathischer
Arzte, die Schweizerische Arztegesellschaft fiir Akupunktur/Chinesi-
sche Medizin, die Schweizerische Arztegesellschaft fiir Aurikulome-
dizin und Akupunktur, die Volksgesundheit Schweiz (VGS), der
Schweizer Kneippverband und der Verein fiir ein anthroposophisch
erweitertes Heilverfahren das Referendum ergriffen. @

Weitere Auskunft zum KVG-
Referendum erteilt:

Schweiz. Komitee gegen das
geplante Krankenversiche-
rungsgesetz —fiir eine Neu-
orientierung im Gesundbeits-
wesen

Brunnadernstrasse 5

3006 Bern

Tel 031/351 6823

13




	Der Gesetzgeber will den natürlichen Therapieformen an den Kragen

